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lhrc Hdizölbnkanlage(n) 
rfrrna r{rrrnh a'nan.ernhier: Information tlber die Pflicht zur ÜberprUfung durch einen Sachverständigen

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach unseren'Unterlagen betreiben Sie auf dem Grundstück

eine oder mehrere Heizoitankanlage(n) mit einen Gesambauminhaltvon tlbejr 10.000 Litern.
Anlagen mit oberirdischen Anlagenteilen für wassergefährdende FlOssigkeiten mit einen Gesamtrauminhalt von
0ber10.000 Litern, wie z,B. lhre Heizöltanl€nlage (n), sind nach $ 12 Abs. 2 Nr. 2 i.V. mit 5 17 Abs. 3 der seit
dem 09.06.2004 geltenden, geänderten Verordnung 0ber Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stotfen
bis zum 31.12.2006 erstmals von einem Sachverständigen auf den ordnungsgemäßen Zustand überprüfen zu
lassen. Die'überprOfung hat dar0ber hinaus in folgenden Fällen zu erfolgen:

1. nach einer wesentl ichen Anderung,
2. spätestens funf Jahre nach der letzten Überpr0fung,
3. vor derWiederinbetriebnahme einer länger als ein Jahr stillgelegten Anlage,
4, wenn diä Profung wegen der Besorgnis einerWassergefährdung angebrdnet wird.
5. wenn die Anlage stillgelegt wird.

Die bisherige Grenze lag bei einem Gesamtrauminhalt von 4O.O0O Litern.

Was müssen Sie tun? .

Selzen Sie sich bitte frirhzeitig nnit einer vom Landesumweltarr\t NRW oder in ernem anderen Bundesgebiet ent-
Sprechend andrkannten Sachverständigen-Organisation in Verbindung und beauftragen diese, mif der in lhrem'Fall 

erforderiibnen ÜOerprofung. Eine Liste der vom Landesumweltamt NRW zugelassenen Sachverständigenor'
ganisationen können Sie im internet beim Landesumweltamt unter www.lua,nrw.de einsehen oder bei uns telefo-
Äisch anfordern. Def von.dem Sachverständigen erstellte PriJfbericht ist von lhnen oder dem Sachverständigen
unvez0glich der Unteren Wasserbehörde Wuppertal zuzusenden, die den Prüfbericht auswertet und ggf, die
Beseitigung festgestellter Mängel nachhält.
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'Bitte 
bedenfen Sie, dass nicht ordnungsgemäß beÜiebene und nicht f;achgerechi stillgelegte und geprgfle Heizöptanl€nlagen eln erhebliches Umweltrisiko darstellen und Sie im Schaden{fa1 haftbar gemäcfrt weiOän können.

lyßerOe-m beg-ehen Sie eine Ordnungswidrigkelt, die mit einer Getdbuße geahndet wärden kann. wenn Siu Oie
uberPr0fung nicht oder nicht von einem zugelassenen Sachversländigen äurchfrjhren lassen.

Oen beigef0gten R0bkantworlb.ogen schicken Sie bitte in den nächsten Tagen ausgefullt rit O.r Freiurnschlag ..
an die Untere Wasserbehörde Wuppertalzur0ck.

Sollten Sie noch Fggen zum Thema überprofung von Heizöltanks haben, beraten wir Sie gern und stehen lhnen
selbstverständlich tetefonisch zur Verf0gung:

Frau Kischkel . Tel: 563-5318

' Mit freundlichen Grüßen .
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